
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zivilrechtliche Folgen der Gesetzesänderung COVID-19-Pandemie 
Honoraransprüche 
 
 
 
Der Bundestag hatte in seiner Sitzung vom 25. März 2020 ein Gesetz zur Abmilderung der Folgen 
der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht beschlossen. In Artikel 5 die-
ses Gesetzes wird mit der Änderung des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EG-
BGB) ein Moratorium zur Erfüllung von Ansprüchen aus Dauerschuldverhältnissen gegen Verbrau-
cher und sogenannte Kleinstunternehmer bis zum 30. Juni 2020 angeordnet. 
 
Freiberufler haben öfter/in der Regel gegenüber Kleinstunternehmern ein Dauerschuldverhältnis. Aus 
dieser Regelung stand zu befürchten, dass die Mandanten das Recht haben, bis zum 30. Juni 2020 
die Honorare gegenüber den Freiberuflern zu verweigern. 
 
Der Bundesverband der Freien Berufe (BFB) hat eine Klarstellung beim Bundeswirtschaftsministe-
rium eingeholt, dass Freiberuflerleistungen von dem Leistungsverweigerungsrecht nach dem Gesetz 
zur Abmilderung der Folgen COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht aus-
drücklich nicht umfasst sind. Entsprechend wurde der Aspekt „Wesentliche Leistungen“ in das Mora-
torium eingefügt. Auch nach dem Gesetzeswortlaut selbst sei dies nicht zu entnehmen. 
 
Es wäre dem Freiberufler als Gläubiger unzumutbar, ein Aussetzen der Zahlungen hinzunehmen. 
Dies deshalb, da der Betrieb des Freiberuflers dann wiederum gefährdet sei.  
 
Ich bitte Sie um Kenntnisnahme und entsprechende Beantwortung auf gegebenenfalls an Sie heran-
getragene Anfragen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 
RA Jörg Hähnlein 
Präsident 
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An die Mitglieder des 
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